
 
Nach Erläuterungen durch den Stv. Schulte teilt StOAR Baumhoer mit, dass in Bergneustadt 
keine Windkraftkonzentrationszonen vorhanden seien. Zudem seien die neuen Gesetze und 
Erlasse noch nicht rechtskräftig. Er schlägt vor, die Prüfung vorzunehmen, sobald die neuen 
Gesetze und Erlasse in Kraft getreten sind.  
 
Die CDU-Fraktion beantragt, die Stadtverwaltung möge die Prüfung aus den vergangenen Jahren, 
welche Örtlichkeiten im Stadtgebiet Bergneustadt sich zur Aufstellung von Windkraftanlagen 
eignen, ggf. überarbeiten und erneut vorlegen, um Möglichkeiten der Einrichtung von 
Windkraftkonzentrationszonen unter veränderten technischen und möglicherweise auch 
gesetzlichen Bedingungen zu prüfen, sobald die neuen Gesetze und Erlasse in Kraft getreten sind. 


